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ANFRAGE 

dcr Abgeordneten Apfelbcck, Mag. Haupt, Eöhacker 
an den Bundesministcr für Firianzen 
betreffcnd Ansuchen der Kontrollbank um Haftungsübemahme des Bundcs bei der Ausfuhr
fördcrung 

Der Bundesminister für Finanzen hat dem AFG 1981 entsprechend die banktechnische 
Behandlung (bankkaufmännische Beurteilung durch die Bonitätsprüfung und Bearbeitung) der 
Ansuchen um Haftungsübernahme, die Ausfertigung der Haftungsverträge sowie die 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes aus Haftungsverträgen der OeKB mit Bevoll
mächtigung vom 13. Dezember 1981 übeltragen. Wenn die OeKB selbst ein Ansuchen um 
Haftungsübernahme stellt, ist die Oesterreichische Nationalbank mit der hanktechnischen Be
handlung beauftragt. 

Damit hat die OeKB einerseits Ansuchen, deren Abwicklung und Grundsätze für die 
Haftungsübernahme erarbeitet und beaufsichtigt, andererseits hat sie aber selbst Anträge auf 
Haftungsübernahme stellen können. 

Daher stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1) Wie oft und in welchen Fällen hat die OeKB Anträge auf Haftungsübernahme gestellt 
und wie oft wurden sie genehmigt? 

2) Finden Sie es richtig, daß ein Unternehmcn, daß an der Erstellung der Richtlinien für 
die Haftungsübernahmen aktiv mitarbeitet, selbst Ansuchen auf Haftungsübcrnahme 
stellen kann? 

3) Glauben Sie nicht, daß die OeKB durch ihrc Tätigkeit im Bereich dcr Haftungsüber
nahme des Bundes bei der Ausfuhrförderung nicht einen gewissen Wettbcwerbsvorteil 
gegenüber anderen Bewerbern hat und dadurch ihre Bewerbungen effektiver und ziel
sicherer gestalten kann, vor allem auch deshalb weil sie einen Vertreter in den (erwei
terten) Beirat entsendet? 

4) Können Sie die Objektivität bei der Behandlung von Förderungsansuchcn gewährleis
ten und wcnn ja, wie? 
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5) Im Rechnungshofausschuß haben Sie gesagt, daß Entscheidungen in Bezug auf 
Haftungsübernahmen in der Regel politisch sind. Ist dennoch eine objetkive Ent
scheidung gewährleistet und wenn ja, wie kann man beides in Einklang bringen? 

DVR 0717193/fpc105/haflg-kb.anf 

4717/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




